
Kreis W Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —
Nr. 18 Neuteich, den 3. Mai 1932

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. --------------
Sprechstunden.

Die Sprechstunden bei der Kreisverwaltung laufen ab 
Montag, den 9. Mai d. Js. Montags bis Freitags 
von 10 bis 12 Uhr und von 15,30 bis 17.30 Uhr; 
am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr.

Für die Kreissparkasse und die Kreiskommunalkasse 
bleiben die Absertigungszeiten unverändert von 8 bis 
13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr.

Tiegenhof, den 30. April 1932.
Der Landrat als Barsitzender des Kreisausschnsses.

Nr. 2. --------------
Rechtsverordnung

zur Regelung des Handels mit Schlachtvieh und fri
schem Fleisch.

Bom 13. 3. 1932.
Auf.Grund des 8 1 Ziffer 23 des Ermächtigungsge

setzes vom 1. 9. 1931 (G.Bl.S. 719) wird zur Rege
lung des Absatzes von Schlachtvieh und frischem Fleisch 
folgendes mit Gesetzeskraft verkündet:

8 1-
Wer gewerbsmäßig den Handel mit Schlachtvieh ooer 

frischem Fleisch mit Ausnahme des Handels mit fri
schem Fleisch in Fleischerläden betreiben will, bedarf 
hierzu der Erlaubnis. Der gleichen Erlaubnis bedarf 
auch der Stellvertreter des Händlers.

8 2.
Die Erlaubnis kann auf eine bestimmte Zeit be

schränkt und von Auflagen abhängig gemacht werden. 
Juristischen Personen wird die Erlaubnis nicht erteilt. 
Den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen, den 
Geschäftsbetrieb und die Buchführung der in 8 1 ge
nannten Personen, sowie die polizeiliche Kontrolle des 
Umfanges und der Art des Geschäftsbetriebes kann der 
Senat durch Ausführungsbestimmungen regeln.

8 3-
Die Erlaubnis ist zu versagen bei Unzuverläßigkeit 

oder bei mangelnder Eignung des Antragstellers für 
diesen Gewerbebetrieb oder falls das Bedürfnis durch 
die Händler, welche die Erlaubnis erhalten haben, als 
gedeckt anzusehen ist. Die Erlaubnis kann entzogen 
werden, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuver- 
lässigkeit des Händlers dartun, insbesondere wenn er 
die ihm gemachten Auflagen nicht erfüllt oder den 
auf Grund des 8 2 erlassenen Vorschriften zuwiderhan
delt.

8 4.
Der Senat bestimmt, welche Stelle für die Erteilung 

und Entziehung der Erlaubnis zuständig ist und erläßt 
die zur Durchführung der Verordnung erforderlichen 
Bestimmungen.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser 

Verordnung und die zu ihrer Durchführung erlassenen 
Anordnungen des Senats, sowie die Nichterfüllung der 
Auflagen werden mit Geldstrafe bis zu 3000 Gulden 
und Gefängnis bis zu 6 Monaten oder einer dieser 
Strafen bestraft.

8 6.
Im 8 35 Abs. 3 der Gewerbeordnung werden die 

Worte „des Viehhandels" gestrichen.
8 7-

Diese Verordung tritt mit dem Tags ihrer Verkün- 
dung in Kraft.

Dapzig, den 15. März 1932.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Ziehm. Hinz.

Durchführungsverordnung
zur Rechtsverordnung zur Regelung des Handels mit 
Schlachtvieh- und frischem Fleisch vom 13. 3. 1832.

Bom 19. 4. 1932.
8 1-

Anträge auf Erteilung der Erlaubnis für den ge
werbsmäßigen Handel mit Vieh und Fleisch sind von 
den Händlern, einschl. Handelsagenten und Kommissio
nären, bis zum 10. Mai 1932 zu richten: 
a) wenn der Gewerbetreibende seinen Wohnsitz in ei

nem der Landkreise hat, an den betreffenden Landrat, 
b) wenn der Gewerbetreibende seinen Wohnsitz im Be

zirk der Staatlichen Polizeiverwaltung oder wenn er 
einen Wohnsitz im Gebiet der Freien Stadt Danzig 
nicht hat, an den Polizeipräsidenten in Danzig. 

8 2.
Ueber die Anträge entscheidet für das ganze Staats

gebiet der Polizeipräsident in Danzig. Die bei den 
Landräten eingcgangenen Anträge sind ihm mit einer 
Stellungnahme des Landrates zuzuleiten. Gegen die 
Entscheidung des Polizeipräsidenten ist innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides 
die Beschwerde an den Senat zulässig. Die Entscheidung 
des Senats ist endgültig.

8 3.
Bis zur endgültigen Entscheidung über den Antrag 

sind diejenigen, die bisher den gewerbsmäßigen Handel 
mit Vieh und frischem Fleisch betrieben haben, zur 
weiteren Ausübung dieses Handels in der bisherigen 
Art und in dem bisherigen Umfange befugt.

8 4.
Die Gewerbetreibenden haben für jedes Geschäft ei

nen Schlußschein auszustellen, der von dem Käufer mit- 
zuunterzeichnen ist. Die Urschrift des Schlußscheines 
hat der Gewerbetreibende in einem gebundenen und mit 
fortlaufenden Nummern versehenen Buch aufzubewah- 
ren, das auf Verlangen jederzeit einem vom Polizei
präsidenten beauftragten Beamten vorzuzeigen ist. Eine 
Durchschrift des Schlutzscheines ist dem Käufer auszu- 
händigen. Der Schlußschein muß enthalten: 
a) den Tag des Verlaufes, 
b) heim Viehverkauf die Gattung und Stückzahl, beim

Fleischverkauf die Art des Fleisches und das Ge
wicht,

ei Namen und Wohnort des Käufers, 
cl) den Preis.

Äusnahmen können für einzelne Gewerbetreibende, 
deren Umsatz von geringem Umfange ist, vom Polizei
präsidenten zugelassen werden.

8 5-
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkün- 

dung in Kraft.
Danzig, den 19. April 1932.

Der Senat der Freie» Stadt Danzig 
Dr. Wiercinski-Keiser. Hinz.



Veröffentlicht.
Die Ortsvorsteher ersuche ich, vorstehende Berorb- 

nungen der interessierten Bevölkerung sofort auf orts
übliche Weise zur Kenntnis zu bringen mit dem Hin
weis, das; Anträge auf Erteilung der Erlaubnis für 
den gewerbsmäßigen Handel mit Bieh und Fleisch 
bis zum tst 5. d. Js. beim Landratsamt emzureichpu' 
sind.

Tiegenhof, den 29. April 1992.
Der Landrat.

Nr. 3. --------------

Impfung.
Das diesjährige Jmpfgeschüft im Kreise Gr. Werder 

wird Herr Kreisassistenzarzt Dr. Klingberg nach dem 
hierunter folgenden Jmpfplan ausführen:
'1. Zu den Jmpfterminen haben in Städten die Poli

zeiverwaltungen, auf dem Lande die Herren Amts 
vorsteher, letztere eventl. mit Hilfe der Herren Ge
meindevorsteher, die Angehörigen mit den Impf
lingen vorzuladen. Die Vordrucke zu den Vorladun
gen, die auf der Rückseite die Verwaltungsvorschriften 
tragen, werde ich "den ausführenden Stellen unter 
Beifügung der Erst- und Wiederimpflisten in' den 
nächsten Tagen zugehen lassen. Ihnen liegt es ob, die 
Terminsvorlagen auf Grund der Jmpflisten so schnell 
auszufertigen und zuzustellen, daß sie rechtzeitig vor 
dem Jmpftermin in den Besitz der Gestellungspflich
tigen gelangen. Nach Erledigung der Arbeiten ha
ben die Polizsiverwaltungen und Herren Gemeinde
vorsteher die Jmpflisten im Jmpftermin rechtzeitig 
dem Herrn Kreisassistenzarzt vorzulegen. Für rich
tige und pünktliche Erledigung der Aufgaben sind 
die Ortspolizeibehörden verantwortlich.

2. Die Ortsvorstäude der Jmpforte haben für die Her- § 
gäbe geeigneter Lokale für die öffentliche Impfung 
und Wiederimpfung zu sorgen und.zwar sind dazu 
Helle, heizbare, genügend große Zimmer bereit zu 
stellen, welche vorher gehörig gereinigt und gelüftet» 
bei kühler Witterung auch geheizt sein müssen; ferner 
ist außer dem Operationszimmer noch ein besonde
rer Warteraum zu beschaffen.

Ebenso sind 2 Waschschüsseln mit Wasser, Seife 
und 2 Handtücher im Jmpfraüme zur Verfügung 
des Jmpfarztes bereit zu halten.

Ferner sind zum Jmpfgeschüft eine SchrciblM? 
zu stellen und die nötigen Schreibmaterialien vorrä
tig zu halten.

Die nach Aufstellung der Jmpfliste in der Ort
schaft zugezogenen impfpflichtigen Kinder sind von 
dem Ortsvorstande in die Jmpflisten nachträglich 
einzutragen, die inzwischen verzogenen oder verstor
benen Kinder unter Angabe des neuen Wohnortes 
bezw. Todestages zu streichen.

Sämtliche Ortsvorsteher haben dafür Sorge zu 
tragen, daß alle gestellungspflichtigen Kinder aus der 
Ortschaft, soweit nicht ein gesetzlicher Entschuldigungs
grund vorliegt, insbesondere auch die noch nicht ge
impften Kinder aus älteren Jahrgängen zur Imp
fung erscheinen. Die Impflinge sind so zeitig zu be
stellen, daß sie vor Beginn des Jmpftermins aufge
rufen und nach der Jmpfliste geordnet werden kön
nen. Die Kinder müssen zu den Jmpfterminen mit 
reingewaschenem Körper und reinen Kleidern ge
bracht werden.

3. Die Herren Lehrer an den öffentlichen Schulen 
sind gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, daß die
jenigen Zöglinge ihrer Schule, welche während des 
Besuchs der Anstalt wieder impfpflichtig werden, die
ser Pflicht auch genügen. Die Nichtbefolgung dieser 
Bestimmung zieht eine Geldstrafe nach sich. Die Leh
rer haben deshalb die betreffenden Schulkinder recht
zeitig zu ihrer Gestellung in dem Wiederimpfungs
termin anzuweisen.

Nach 8 4 der Vorschriften vom 28. Februar 1900 
soll in jedem Jmpfgeschäftstermin ein Vertreter der 
Ortspolizeibehörde des Jmpfstationsortes, sowie ein 
Vertreter jeder beteiligten Ortschaft gegenwärtig sein 
und den Jmpsarzt in seinen Obliegenheiten unter

stützen, sowie für Aufrechterhaltung -er Ordnung 
sorgen.

Zu jedem Termin, in welchem die Wiederimpf- 
linge zur Impfung oder zur Nachschau kommen, hat 
ein Lehrer der betreffenden Schule anwesend zu sein, 
der im Einvernehmen mit dem Jmpfarzte und dem 
Vertreter der Ortspolizeibehörde für die Aufrechter
haltung der Ordnung unter den Schulkindern zu sor
gen hat. Die Herren Amtsvorsteher sowie die Her
ren Gemeindevorsteher fordere ich auf, die Jmpfge- 
schäststermine entweder persönlich oder durch ihre ge
setzlichen Stellvertreter wahrzunehmen und jedesmal 
bis zum Schluß des Geschäfts anwesend zu bleiben.

Ebenso fordere ich die Herren Lehrer bezw. die 
ersten Lehrer an den Schulen im Kreise auf, den 
Wiederimpfungsterminen für ihre Schulen beizuwoh- 
nen.

Die Ortsvorsteher und die Lehrer ersuche ich fer
ner, dafür zu sorgen, daß die Gestellungspflichtigen 
die Vorladung, welche den Vor- und Zunamen, Ge
burtstag und Wohnort des Impflings, sowie die 
Nummer der Jmpfliste bezw. der Wiederimpfliste ent
halten muß, zum Jmpftermin mitzubringen.

Die Drtspolizribehörsrn habe» dem Jmpfarzte so
fort davon Mitteilung zu mache», wenn in einem 
Orte ansteckende Krankheiten wie Scharlach, Masern, 
Diphtheritis, Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige 
Entzündung in größerem Umfange herrschen, da
mit alsdann die Impfung für diese Orte ausgesert 
wird.

Aus einem Hause, in welchem zur Jmpfzeic eine 
der genannten ansteckenden Krankheiten herrscht, dür
fen Kinder zum öffentlichen Jmpftermin nicht ge
bracht werden, die Impfung und die Nachschau an 
Kindern aus solchen Häusern muß getrennt von 
übrigen Impflingen vorgenommen werden. Ebenso 
dari die öffentliche Impfung oder Nachschau nicht in 
einem Hause vorgenommen werden^, in welchem an
steckende Krankheit herrscht.

Jmpfplan 1832.
Die Nachschau findet in der Regel am selben Tage 

der folgende Woche in demselben Lokal zur selben Zeit 
wie der Jmpftermin statt, falls nicht im Jmpftermin 

etwas Anderes bekanntgegeben wird.
Jeder Impfling kann in dem kür ihn am bequemsten 
erreichbaren Jmpflokal vorgestellt werden, wenn auch 
nach seiner Gemeindezugehörigkeit eigentlich ein anderer

Jmpfort für ihn zuständig wäre.

Impfstation und 
Jmpflokal

Ortschaften, aus denen d:e 
Impflinge und wicder- 

impflinge vorzustellen sind

Tag und Stunde
der Impfung

Montaa, 9,00 vm. Ralthof, kath. Wiederimxflinge: Damm
23. 5. '32. Schule felde, Stadtfelde, Ralthof, 

Erstimpflinge: Dammfelde, 
Sradtfclde, Ralthof,

9.50 ebcndort

N,oo Schule Schönau Schönau
N.50 Mernersdorf, 

Gasthaus Dau
Mernersdorf

12,50 pieckel, Gasth. 
Bogdam

pieckel

14,00 Nm. Gr. Montan, 
Gasthaus Schüle

Gr. und Rl. Montan

l5,00 „ Runzendorf, 
Gasthaus 
Mollenhauer

Kunzendorf, Altweichsel, 
Biesterselde, Adl. Renkan

16,00 „ Gnojau, Gasth. Gnojau, Simonsdorf
(7.00 „ Altmünsterberg, 

Schule
Altmünsterberg, Mielenz

Dienstau, 8,-15 vm.
24. 5. 32.

Tiegenhof,Turn
halle des Real. 
gymnasiums

Realgymnasium

9,00 ebendort höhere Mädchenschule
9,15 Volksschule
9,45 „

10,00

Erstimpflinge: Tieaenhof 
Nr. 1-50 

dto. Tiegenhof
Nr. 51—Schluß
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Kopf wie vor.
Mittwoch, 
25. 5. 32.

8,30 vm.

10,00

10,45

11,45
12,45 „
13,30 Nm.

14,15
15,00

16,00

Ließau, Schule

Gr. Lichten au, 
Gasth. Schmidt

ebendort

Damerau, Schule 
Barendt, Gasth 
Palschau, Gasth. 
Kurauski 
pordenau,Schule 
Neukirch, Gasth 
Reich 
Schönhorst, 
Gasth. Pauls

Ließau.

Erstimpfung: parschau, 
Altenau, Trappenfelde, Gr. 
und Kl. Lichtenau 
wiederimpflings: obige 
Ortschaften 
Damerau 
Barendt 
pal schau

Pordenau, prangcnau 
Neukirch, Neuteicher hinter- 
selb 
Schönhorft

Freitag, 
27. 5. 32

t4,00 Um.

14,45

15,45

16,50

Neuteicherwalde, 
Gasthaus Schulz 
Altes schloß

Brnnau, Gasth. 
Albrecht
Fürsten werder, 
Gasthaus

Rennerswalde, Neuteicher- 
walde
Altebabke, Scharpau, Reh
walde, Küchwerder,Beyers- 
horst, Vogtei
Bruitatl, Iankendorf

Fürstenwerder

Sonnabend,
26. 5. 32

8,45 vm

9,50

10,15

10,45
11,30

12,00

Neuteich, Volks
schule 
ebendort

Erftimpflinge: Brüske,
Mierau, Neuteichsdorf 
Lrstimpflinge: Leske, Tra- 
lau, Trampeuau 
Wiederiinpflinge: Brüske, 
Leske, lRierau, Tralau, 
Trampeuau Neuteichsdorf 
wiederimpsiinge: Neuteich 
Erstimpflinae: Neuteich 
Nr. 1 bis 50 
Nr 51 bis Schluß

Montag,
6. 32

8,00 vm.

9,00

9,30
10,30

11,30

13,15 Nm

14,15

15,30

16,00

Neumünsterbcrg, 
Gasth. Sprung

Schöneberg,Gast
haus Groß früher 
Karsten

Schönsee, Gasth. 
Knorr fr. Taatz 
Ladekopp, Gasth. 
wiebe
Orloff, Gasthaus

Liege, Gasthaus 
Trzinski 
Marieuau,Gasth. 
Iungius 
Rückenau,Gasth. 
Strochowitz

Bärwalde, Laarenhof, j
vierzehnhuben, Neu- '
münfterbera, voatei 
wiederimpflinge: Schöne
berg

Lrstimpsiinge: Schöneberg, 
Schönsee

Neunhuben, Ladekopp

pietzkendorf, Orlofferfelde, 
Orloff
Tiegc

Marieuau

Rückenau

Dienstag, 
7. 6. 32' -

14 30 Nin.

15,00

15,30

16,30

Neustädtelwald, 
Bockskrug 
Keitlau, Gasth. 
Kaule
Jungfer, Gasth. 
Krzemnitzki 
Zcvcrsvorder- 
kampen, Gastw. 
Thießen

Neuftadterwald, Ivalldorf

Neulanahorst, Kl. Maus- 
dorferweide,
Keitlau, Neudorf, Jungfer

Zeyersvorderkampen, 
Schlangenhaken

Mittwoch, 
8. 6. 32

9,00 vm.

11,00

12,00 „
13,00 Nm.

Tannsee, Gasth. 
Dau
Gr. Lesewitz, 
Gasth. Steffens 
Blumftein, Schule 
Schadwalde, 
Schule 
waruau, Schule 
Heubuden,Schule

Tanttsee, Eichwalde, Linde« 
nau, Niedau, Brodsack 
Jrrgang, Tragheim, Gr. 
und Kl. Lesewitz 
Kaminke, Blumftein 
Herrenhagen, Schadwalde

14,00
15,00 „

Maruau 
Hcubuden

Donnerstaa, 
9. 6. 32

9,00 vm.

10,00

11,00
12,00

13,00 Nm.
14,00

Petershagen, 
Gasth. Ruschau 
Tiegenhagen, 
Gasth. Legel fr. 
lvarm 
Tieaenort,Schule 
Stobbendorf, 
Schule 
Holin 
Grenzdorf, Gast
haus Kienski

Petershagen, Platenhof, 
Reinland, pletzendorf, 
Tiegenhagen

Tiegenort, Kaltcherberge
Stobbendorf, Altendorf

Holm
Genzdorf A und B

Kopf wie vor.
Freitaa, 14,00 Nm.
10. 6.'32

15,00

1600

17.30 „

Kl. Mausdork, 
Schule 
Gr Mausdorf, 
Schule 
Lupushorst, 
Gasthaus 
Halbftadt, Schule

Kl. Mausdorf

Gr. Mausdorf

Miedau, Lupushorst

Halbftadt,

Sonnabend, 9,00 vm.
11. 6. 32

9,30

10,30

11.30
12,30
14,60

Fürstenau, Schule

Lakendorf,Gasth. 
Loeschke 
Obsrlakendorf, 
Schule
Einlage, Gasth. 
Zeyer, Gasthaus 
Engelhardt 
Molfsdorf,Schule

Fürstenau,

Unterlakcndorf, Rosenort

Oberlakendorf. Krebsfelde

Einlage
Stuba, Zever

wolfsdarf, Hakendorf, Hor
st erdn sck.

Tiegenhof, den 2. Mai 1932.
Der Landrat.

Nr. 4. --------------
Beginn der Schonzeit für Birk-, Hasel- 

und Fasanenhühne.
Der Beginn der Schonzeit für Birk-, Hasel- und 

Fasanenhähne wird für das Jahr 1932 auf den 18 
Mai festgesetzt.

Danzig, den 14. April 1932.
Verwaltungsgericht I. Kammer.

gez. Dr. Meyer-Barkhausen.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 26. April 1932.

Der Landrat.
Nr. ö. --------------

Anordnung
betreffend Besetzung der Mirtcinigungsämter der Land

kreise.
Gemäß 8 19 der Bekanntmachung zum Schutze der 

Mieter vom 29. 12. 1920 (G.Bl.S. 11) wird hiermit 
für den Bereich der Einigungsämter der Kreise Danzi- 
ger Höhe, Danziger Niederung und Gr. Werder be
stimmt, daß das Einigungsamt in der BeseHung nur mit 
einem Vorsitzenden, der zum Richteramt oder höheren 
Verwaltungsdienst befähigt sein muß, entscheidet.

Danzig, den 19. April 1932.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Wiercinski-Keiser. Dr. Blavier.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 29. April 1932.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. 6. --------------

Personalien.
Der Hofbesitzer Emil Wilhelm in Neuteicherhinter- 

feld ist zum Gemeindevorsteher der Gemeinde Neutei- 
cherhinterfeld gewühlt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 25. April 1932.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusscs.

Nr. 7. --------------
Mit Wirkung vom 16. Mai 1932 vergüten wir für 

Einlagen:
MW 8S1WVMU:, IWüst!.:, z MSil. KWM:

Für Spareinlagen
in Gulden 37° 37-"' 47-7
Giroeinlagen 27° — —

„ Dollar-Einlagen 17° 27/7 37-°
Diese neuen Zinssätze finden auch auf die bereits 

bestehenden Einlagen vom 16. .Mai 1932 ab Anwen
dung.

Tiegenhof, den 30. April 1932.
Der Vorstand -er Sparkasse des Kreises Gr. Werder.

Der Vorsitzende.
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Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.

Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14 Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl. !
Nr. 21. Zustellungsurkunde. !
Nr. 22. Pfändungsprotokoll. !
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs- !

versuch. !
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll. I
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschlutz.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwer-

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Ni _8a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldüng.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32c. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.

Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter
bliebene.

Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie
bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkfe).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20s. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.
Nr. 22. Haushaltsplan des Amtsbezirks.
Nr. 23. Beschluß betr. Prüfung der Amtskassenrech- 

nung.
Für Schiedsmänner:

Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R Pech L W Richert, Neuteich.

10. ^prL! 1932 kake icK clie

Praxis
von bierrn ^LÜnsr^t Dr. 8tümvr 
übernommen.

0. Lruek,
HeKenlrof, 8. HI. Z77.

8preck8tunäen: 9—1 u. Z—6, außer?Hitt>v0ck u. äonuabeuä 
uackmittax.
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